Erläuterung von Begriffen


aus dem Unterpachtvertrag und der Gartenordnung








01. Verpächter (auch Grundstückseigentümer)


Das Land Berlin, vertreten durch das jeweilige Bezirksamt, Abt. Bau- und Wohnungswesen, Abt. Finanzen.





02. Pächter (auch Zwischenpächter)


Der jeweilige Bezirksverband der Kleingärtner e.V. des Stadtbezirkes.





03. Unterpächter


Der Nutzer bzw. Kleingärtner, dem ein Kleingarten (Parzelle) in einer Kleingartenanlage zur nichterwerbsmäßigen kleingärtnerischen Nutzung überlassen wird.





04. Zwischenpachtvertrag


Der Pachtvertrag zwischen Grundstückseigentümer (Land Berlin, vertreten durch das Bezirksamt) und dem jeweiligen Bezirksverband der Kleingärtner e.V..





05. Unterpachtvertrag


Der Pachtvertrag zwischen dem Pächter (Bezirksverband der Kleingärtner e.V.) und dem Unterpächter (Kleingartennutzer = Mitglied der Kleingartenanlage).





06. Pachtgrundstück


Vom Pächter (jeweiliger Bezirksverband der Kleingärtner e.V.) gepachtetes Grundstück (gesamte Kleingartenanlage bzw. Dauerkolonie) auf der Basis des Grundbuches des Amtsgerichts. Das Pachtgrundstück gliedert sich in Parzellen.





07. Dauerkleingarten


Kleingarten (Parzelle) auf einer Fläche, die im Bebauungsplan für Dauerkleingärten festgesetzt ist.





08. Pachtzins


Die Überlassung von Grundstücken zur kleingärtnerischen Nutzung (Eigentümer an Pächter, Pächter an Unterpächter) gegen Geld.





09. Versiegelte Gartenflächen


Betonierte bzw. mit Platten aus Beton und ähnlichen Werkstoffen belegte oder gepflasterte Gartenflächen.





10. Einfriedungen


Einfriedungen sind Zäune um Flächen.





11. Grenz- und Höhenmarken


Von der Geodäsie (Landvermessung) festgelegte Meßpunkte, die nicht verändert werden dürfen.
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